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Aufstellungs- und Genehmigungsvermerke

Rechtsgrundlagen (in der jeweils gültigen Fassung):
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Planzeichenverordnung (PlanZ)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Hessische Bauordnung (HBO)

Verfahrensgang
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalm-
stadt hat am 01.02.2018 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 der Stadt Schwalmstadt im Sinne des
§ 2 (1) BauGB mit Festsetzungen nach § 5 BauGB be-
schlossen. Der Beschluß wurde am 20.02.2018 gemäß
§ 2 (1) BauGB öffentlich bekannt gegeben.
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) Bau-
GB erfolgte im Rahmen einer öffentlichen Auslegung
im Zeitraum vom 28.06. bis zum 29.06.2018, auf die
mit öffentlicher Bekanntmachung vom 14.06.2018 hin-
gewiesen wurde.
Im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung nach § 3 (1)
BauGB wurde ergänzend zu dem Verfahren der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes zusätzlich die Not-
wendigkeit zu einer Flächennutzungsplanänderung
deutlich und ein entsprechendes Bauleitplanverfahren
nachfolgend hinzugezogen.
Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung mit
Angabe von Ort, Dauer und Hinweis, dass Anregungen
und Bedenken während der Auslegungsfrist vorge-
bracht werden können, erfolgte gemäß § 3 (2) Satz 2
BauGB am 29.09.2018 ortsüblich. Die öffentliche Aus-
legung des Entwurfes mit Erläuterung erfolgte ge mäß §
3 (2) Satz 1 BauGB vom 08.10. bis 09.11.2018.
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 (1) erfolgte in der Zeit vom 08.10. bis zum 09.11.
2018. Die nach § 4 (1) BauGB beteiligten Träger öffent-
licher Belange wurden ge mäß § 3 (2) Satz 3 BauGB
am 08.10. 2018 von der Auslegung benachrichtigt.
Der Beschluß über die Flächennutzungsplanänderung
I/17 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Schwalmstadt am xyz gefaßt.
Die Vorlage zur Genehmigung der  Änderung I/17 des
Flächennutzungsplanes der Stadt Schwalmstadt ge -
mäß § 6 (1) BauGB erfolgte mit Schreiben vom
xyz.

Der Magistrat
der Stadt Schwalmstadt

Schwalmstadt, den

Genehmigungsvermerk:

Das Regierungspräsidium Kassel

Kassel, den

Die Genehmigung der Änderung I/17 des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Schwalmstadt durch den Regie-
rungspräsidenten Kassel wurde gemäß § 6 (5) BauGB
am                   öffentlich bekanntgemacht.

Mit der Bekanntmachung der Genehmigung tritt die
Änderung I/17 des Flächen nutzungsplanes der Stadt
Schwalmstadt gemäß § 6 (5) BauGB in Kraft.

Der Magistrat
der Stadt Schwalmstadt

Schwalmstadt, den

Übersichtslageplan
Maßstab 1:50.000

Ausschnitt Regionalplan
Nordhessen 2009Rechtsgültige Fassung

des Flächennutzungsplanes
der Stadt Schwalmstadt

(Schwalm-Eder-Kreis)

Änderung I/17
des Flächennutzungsplanes

der Stadt Schwalmstadt
(Schwalm-Eder-Kreis)

Maßstab im Original 1:5.000

Maßstab im Original 1:5.000


